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	©  2010  Personalundwissen.de Limited, Nürnberg
	Postfach 360137, 90204 Nürnberg
	Telefon: 0911 95339290	-   Telefax: 0911 95339292
	Internet: www.personalundwissen.de  -  E-Mail: info@personalundwissen.de
	0. Allgemeines - Einführung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kann nach § 5 Tarifvertragsgesetz einen Tarifvertrag unter bestimmten Voraussetzungen für allgemeinverbindlich (av) erklären, wobei dieses Recht auf Allgemeinverbindlich-erklärung vom BMAS auf die oberste Arbeitsbehörde des Landes übertragen werden kann. Zudem kann das BMAS aber auch in 8 Branchen unter bestimmten Voraussetzungen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die Rechtsnormen eines Tarifvertrages auf alle unter den Geltungsbereich dieses Tarifvertrages fallenden und nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwendung finden (§ 3 AEntG), wie dies zwischenzeitlich auch in fast allen im Gesetz (§ 3 AEntG) genannten „Mindestlohnbranchen“ erfolgt ist.
	Darüber hinaus kann das BMAS aber gemäß § 11 AEntG im Bereich der Pflegebranche nach Einigung durch eine auf Antrag einer Tarifvertragspartei vom BMAS paritätisch mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern eingerichtete Kommission vorgeschlagene (Mindest-)Arbeitsbedingungen (einschließlich Mindestlöhnen) durch Rechtsverordnung als zwingend und allgemeingültig festlegen. Diese Rechtsnormen der Verordnung sind auf den in § 10 AEntG begrenzten Geltungsbereich beschränkt, wobei weitergehende Einschränkungen auch durch die Kommission erfolgen können. Ausländische Arbeitgeber werden von den durch die Rechtsverordnung für zwingend erklärten (Mindest-)Arbeitsbedingungen (im Sinne § 12 Abs.4 AEntG in Verbindung mit § 5 Nr.1. und 2, § 9 AEntG) von §§ 4-6 AEntG) ebenfalls erfasst (§ 13 in Verbindung mit § 8 Abs.1 AEntG). Gleiches gilt gemäß § 13 AEntG in Verbindung mit § 8 Abs. 3 AEntG für Zeitarbeitsunternehmen, die Leiharbeitnehmer mit Tätigkeiten beschäftigen, die in den Geltungsbereich der vom BMAS erlassenen Rechtsverordnung fallen (Ausnahme: verleihfreie Zeiten).
	Das AEntG sieht sowohl für in- als auch für ausländische Arbeitgeber ein Bußgeld vor, wenn sie Arbeitnehmer unterhalb der Mindestarbeitsbedingungen beschäftigen (§ 13 AEntG in Verbindung mit § 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG). Gleiches gilt bei der Beauftragung von anderen Unternehmen, soweit der Auftraggeber weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass das beauftragte Unternehmen gegen das Gebot der Mindestarbeitsbedingungen verstößt (§ 13 in Verbindung mit § 23 Abs. 2 AEntG). Für die Prüfung der Arbeitsbedingungen nach § 1 AEntG sind die Behörden der Zollverwaltung zuständig (§ 13 in Verbindung mit § 16 AEntG).
	Zudem haften auch Unternehmen als Auftraggeber von Werk- oder Dienstleistungen für die von den Auf-tragnehmern, gleichgültig ob mittelbare oder unmittelbare Unternehmen, Sub- bzw. Nachunternehmen, an deren Beschäftigten zu zahlenden Mindestentgelte den Arbeitnehmern für die Zahlung des Mindestlohns zivilrechtlich in Höhe des Nettoentgelts (§ 13 AEntG in Verbindung mit § 14 AEntG).
	1. Kurzinformationen    -           ! PflegeArbbV seit 01.08.2010 in Kraft !
	Das BMAS hat mit Bekanntmachung vom 27. Juli 2010 im Bundesanzeiger Nr. 110, 2.571 nach Einigung in der „Pflegekommission“ eine nach § 11 AEntG erlassene Rechtsverordnung über die Mindestarbeitsbedingungen für den Pflegebereich verkündet.
	Diese Pflegearbeitsbedingungenverordnung (PflegeArbbV) vom 15.07.2010 ist zum 01. August 2010 in Kraft getreten (§ 5 PflegeArbbV) und hat bis zum 31. Dezember 2014 Geltung.
	Über eine Anschluss-Verordnung muss dann erneut eine auf Antrag einer Tarifvertragspartei vom BMAS einberufene Kommission (s.o.) entscheiden.
	Pflegearbeitsbedingungenverordnung Branche Pflegedienstleistungen	
	Anwendungsbereich:
	Zu beachten ist insbesondere der Geltungsbereich (§ 1 PflegeArbbV), der klarstellt, dass nur Pflegebetriebe, die überwiegend ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen und nicht solche, die überwiegend ambulante Krankenpflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen, unter die Mindestregelungen fallen. Auf Einrichtungen, in denen die Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder medizinischen Rehabilitation oder solche, die schulische Ausbildung oder die Erziehung kranker oder behinderter Menschen im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung haben sowie Krankenhäuser findet die Verordnung ebenfalls keine Anwendung werden.
	Betroffen von der PflegeArbbV sind Betriebe, die überwiegend Pflegeleistungen in der Grundpflege nach SGB XI erbringen, d.h.
		im Bereich der Körperpflege: das Waschen, das Duschen, das Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, das Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung
		im Bereich der Ernährung: das mundgerechte Zubereiten der Nahrung und die Aufnahme der Nahrung
		im Bereich der Mobilität: das Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, das An- und Auskleiden, das Gehen, das Stehen, das Treppensteigen und das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung.
	Höhe der Mindestlöhne (§ 2 PflegeArbbV)
	Der Brutto-Mindestlohn beträgt
		in den Bundesländern (West):	in den Bundesländern (Ost):
		Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen	Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
		Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 	Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
		Saarland und Schleswig-Holstein   	
	ab 01.08.2010   	    8,50  Euro je Stunde	    7,50  Euro je Stunde
	ab 01.01.2012	    8,75  Euro je Stunde	    7,75  Euro je Stunde
	ab 01.07.2013	    9,00  Euro je Stunde	    8,00  Euro je Stunde
	Besonderheiten:
	In der neuen für alle – auch ausländischen Unternehmen – verbindlichen bzw. zwingend einzuhaltenden Pflegearbeitsbedingungenverordnung ist zudem die Mindestlohnfälligkeit (§ 3 Abs.1 S.1. PflegeArbbV) auf den 15. des Folgemonats festgelegt.
	Auch eine Begrenzung der Arbeitszeit ist durch eine feste Obergrenze von 300 Monatsstunden in § 3 Abs.1. S.2 bis S.3 PflegeArbbV geregelt, von der nur in besonderen Ausnahmefällen (§ 3 Abs.2. PflegeArbbV) abgewichen werden kann.
	Des weiteren bleibt auch zu beachten, dass für die Mindestlohnleistungen eine Ausschlussfrist von 12 Monaten ab Fälligkeit mittels schriftlicher Geltendmachung  in § 4 der PflegeArbbV festgesetzt wurde.
	Weitere aktuelle Mindestlohregelungen in anderen Branchen finden Sie im  Infocenter-Personal.de
	►►►
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	2. Pflegearbeitsbedingungenverordnung    PflegeArbbV vom 15.07.2010
	Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen
	für die Pflegebranche
	(Pflegearbeitsbedingungenverordnung -PflegeArbbV)
	vom 15. Juli 2010
	Die Verordnung nach § 11 AEntG, die am 27.07.2010 verkündet wurde (siehe BAnz. vom 27.07.2010, Nr. 110, 2.571), tritt gemäß § 5 der Verordnung am 01.08.2010 in Kraft und hat bis 31.12.2014 Geltung.
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Mindestentgelt
	§ 3 Fälligkeit
	§ 4 Ausschlussfristen
	§ 5 Inkrafttreten, Außerkraftreten
	PflegeArbbV
	"Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung - PflegeArbbV) vom 15. Juli 2010“
	Auf Grund des § 11 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, nachdem es den in den Geltungsbereich der Rechtsverordnung fallenden Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sowie den Parteien von Tarifverträgen, die zumindest teilweise in den fachlichen Geltungsbereich der Rechtsverordnung fallen, und paritätisch besetzten Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber in der Pflege-branche festlegen, Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben hat:
	§ 1 Geltungsbereich
	(1)	Diese Verordnung gilt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
	(2)	Diese Verordnung gilt für Pflegebetriebe. Dies sind Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die überwiegend ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen. Diese Verordnung gilt nicht für Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die überwiegend ambulante Krankenpflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen. Keine Pflegebetriebe im Sinne des Satzes 2 sind Einrichtungen, in denen die Leistungen zur medizinischen Vorsorge, zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung oder die Erziehung kranker oder behinderter Menschen im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung stehen, sowie Krankenhäuser.
	(3)	Diese Verordnung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die überwiegend pflegerische Tätigkeiten in der Grundpflege nach § 14 Absatz 4 Nummer 1 bis 3 des Elften Buches Sozialgesetz-buch erbringen. Sie gilt nicht für
	1.	Auszubildende, die eine staatlich anerkannte Berufsausbildung anstreben, sowie
	2.	Praktikantinnen und Praktikanten, deren Tätigkeit im untrennbaren Zusammenhang mit einem berufsvorbereitenden, beruflichen oder schulischen Lehrgang oder einer entsprechenden Maßnahme steht.
	§ 2 Mindestentgelt
	(1) Das Mindestentgelt beträgt im Gebiet der Länder Baden- Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein
	– ab dem 1. August 2010: 8,50 Euro je Stunde,
	– ab dem 1. Januar 2012: 8,75 Euro je Stunde,
	– ab dem 1. Juli 2013: 9,00 Euro je Stunde.
	(2) Das Mindestentgelt beträgt im Gebiet der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
	– ab dem 1. August 2010: 7,50 Euro je Stunde,
	– ab dem 1. Januar 2012: 7,75 Euro je Stunde,
	– ab dem 1. Juli 2013: 8,00 Euro je Stunde.
	§ 3 Fälligkeit
	(1)	Das in § 2 festgelegte Mindestentgelt wird für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zum 15. des Monats fällig, der auf den Monat folgt, für den das Mindestentgelt zu zahlen ist. Soweit die für das Arbeitsverhältnis maßgebliche Arbeitszeit überschritten wird, darf eine Obergrenze von 300 Arbeitsstunden nicht überschritten werden. Der Ausgleich kann durch Auszahlung des auf die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitsstunden entfallenden Entgeltes oder durch bezahlte Freizeit erfolgen.
	(2)	Die Obergrenze von 300 Arbeitsstunden nach Absatz 1 Satz 2 gilt nicht, wenn der Ausgleich der über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitsstunden zum Ende eines Ausgleichszeitraums mit einer Länge von höchstens 16 Monaten schriftlich vereinbart ist, sowie für Wertguthaben auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes, der §§7b und 7e des Vierten Buches Sozialgesetzbuch oder einer im Hinblick auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbaren ausländischen Regelung.
	(3)	Die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberührt.
	§ 4 Ausschlussfristen
	Die Ansprüche auf das Mindestentgelt verfallen, wenn sie nicht innerhalb von zwölf Monaten nach ihrer Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden.
	§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft und am 31. Dezember 2014 außer Kraft.
	Berlin, den 15. Juli 2010
	Die Bundesministerin für Arbeit und SozialesUrsula von der Leyen

